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Mietshausgruppe in offener Bebauung mit Vorgarten; Putzfassaden, ortsentwicklungsgeschichtlich und 
baugeschichtlich bedeutend

Kurzcharakteristik

In direkter Nähe zum Industriegebiet an Stammer- und Pittlerstraße errichtete der Baumeister Georg Kühn 

ab Oktober 1908 eine Häusergruppe aus drei Wohngebäuden samt Vorgarten. Als Inhaber eines 

Baugeschäfts für Maurer- und Zimmerarbeiten zeichnete er dabei auch für die Bauleitung und Ausführung 

verantwortlich. Für den eigenen Gebrauch richtete Kühn im Erdgeschoss des im November 1909 

fertiggestellten Hauses Nr. 15 eine stattliche Etagenwohnung ein, die durch einen separaten, auffällig 

gestalteten seitlichen Eingang erschlossen wurde. Mit Abschluss der Bauarbeiten an Gebäude Nr. 19 im 

August 1910 war die Häusergruppe komplettiert. Im Hof folgten in den nächsten Jahren Hintergebäude bzw. 

Lagerschuppen für Kühns Baugeschäft, dass über Gleise direkt an den Wahrener Güterbahnhof 

angeschlossen war. Die schlichte Häusergruppe im Reformstil wird durch drei Zwerchhäuser mit 

geschweiften Giebeln im hohen Mansarddach charakterisiert. Zarte Putzornamentik, Kunststeinfaschen und 

erkerartig betonte Fenstergruppen vervollständigen die zurückhaltende noble Gestaltung der Putzfassade. 

Als einem der wenigen ausgeführten Wohnhausprojekte der westlichen Erweiterung Wahrens Anfang des 

20. Jahrhunderts kommt der Mietshausgruppe eine baugeschichtliche und ortsentwicklungsgeschichtliche 

Bedeutung zu.
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